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Die nachfolgende Fallstudie1 besteht aus drei Teilaufgaben, die nacheinander gelöst werden. 
Im Teil a) geht es um die steueroptimale Erfassung privater Kapitaleinkünfte bei der Ermitt-
lung der persönlichen Einkommensteuerschuld. Darauf aufbauend sind im Teil b) die Kennt-
nisse der Unternehmensbesteuerung anzuwenden, um ein strukturiertes Urteil über steuerliche 
Folgen der Zuordnung der Kapitaleinkünfte zum Betriebsvermögen einer Personenunterneh-
mung abzugeben. Im Teil c) geht es schließlich darum, eine Ausnahme vom Anwendungsbe-
reich der Abgeltungsteuer zu erkennen und die möglichen Steuerfolgen zu quantifizieren. 

Es gilt durchgehend der Rechtsstand zum 01. Januar 2009.  

Sachverhalt 
In der letzten Zeit hat sich in Deutschland steuerlich wieder einiges getan. Herr Klaus Teig 
aus Fürstenwalde (Spree) ließ sich auch etwas durch Medienberichte über die Unternehmen-
steuerreform 2008 verunsichern. Er kann insbesondere mit dem Begriff Abgeltungsteuer 
nichts anfangen. Deswegen möchte er von Ihnen als Steuerprofi beraten werden. 

Herr Teig hält nicht viel von einer unternehmerischen Tätigkeit; er verdient seinen Lebensun-
terhalt durch die Tätigkeit als Polizeibeamter des Landes Brandenburg (Jahreseinkünfte im 
Jahr 2009: 60.000 Euro vor Steuern). 

Im Laufe der Jahre hat sich Herr Teig ein umfangreiches Kapitalanlagendepot, das bei einem 
inländischen Kreditinstitut gegen eine Jahresgebühr von 480 Euro geführt wird, zusammenge-
stellt. Herr Teig besitzt festverzinsliche Wertpapiere (Kurswert zum 31.12.09: 300.000 Euro) 
und 10.000 Aktien der börsennotierten Hopy Real Estate Holding AG (Kurswert zum 
31.12.09: 75.000 Euro), wobei das Aktienpaket Herrn Teig eine Beteiligung an der Hopy Real 
Estate Holding AG von unter 1 % vermittelt. Die Kapitalanlagen wurden eigenfinanziert. 

Die festverzinslichen Wertpapiere bringen Herrn Teig im Jahr 2009 Zinsen in Höhe von 
15.000 Euro. Darüber hinaus rechnet Herr Teig für das Jahr 2009 mit einer Ausschüttung der 
Hopy Real Estate Holding AG in Höhe von 1,00 Euro pro Aktie. 

Fragen zur systematischen Prüfung 
a) Wie sind die Tätigkeitsvergütung, die Dividende und die Zinsen einkommensteuerlich 

im Jahr 2009 bei Herrn Teig zu erfassen? Wie hoch ist seine Steuerbelastung? Welche 
Besteuerungsalternativen gibt es und welche ist zu empfehlen? Die relevanten Berech-
nungen sind unter Angabe der gesetzlichen Grundlagen durchzuführen. 

b) Was würde sich an der Antwort zu a) ändern, wenn Klaus Teig seine Dividenden und 
Zinsen im Betriebsvermögen einer gewerblichen Einzelunternehmung vereinnahmen 
könnte? Es sind keine Berechnungen notwendig. 

c) Wie würde sich die Antwort zu a) ändern, wenn es Herrn Teig gelänge, seine Beteili-
gung an der Hopy Real Estate Holding AG auf exakt 1 % aufzustocken. Bei gegebenen-
falls notwendigen Berechnungen ist von einer unveränderten Aktienanzahl auszugehen. 

Zusatzinformationen 
- Evtl. zulässige Freistellungsaufträge etc. wurden für das Jahr 2009 nicht gestellt. 
- Der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer sind zu vernachlässigen. 
- Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen sind zu vernachlässigen. 
- Auf die Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG ist nicht einzugehen. 

                                                 
1 Die Fallstudie stellt eine leicht abgewandelte und erweiterte Fassung einer Abschlussklausuraufgabe im 

Rahmen der Veranstaltung Betriebswirtschaftliche Steuerlehre im Bachelorstudiengang (Profilierungs-
phase) aus dem Wintersemester 2008/2009 dar. 
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Lösungsteil 

a) Wie sind die Tätigkeitsvergütung, die Dividende und die Zinsen einkommensteuer-
lich im Jahr 2009 bei Herrn Teig zu erfassen? Wie hoch ist seine Steuerbelastung? 
Welche Besteuerungsalternativen gibt es und welche ist zu empfehlen? Die relevan-
ten Berechnungen sind unter Angabe der gesetzlichen Grundlagen durchzuführen. 

I. Persönliche Steuerpflicht 
Lt. Sachverhaltsangabe ist davon auszugehen, dass Herr Teig in Fürstenwalde (Spree) eine 
Wohnung unter Umständen inne hat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibe-
halten und benutzen will. Somit ist von einem Wohnsitz (§ 8 AO) in Deutschland auszugehen. 
Alternativ kann ein gewöhnlicher Aufenthalt (§ 9 AO) unterstellt werden. Damit unterliegt 
Herr Teig der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG. Es 
ist zu beachten, dass die unbeschränkte Steuerpflicht unabhängig davon begründet wird, ob 
überhaupt in Deutschland steuerpflichtige Einkünfte im Sinne des EStG erzielt werden. 

II. Sachliche Steuerpflicht 
Herr Teig erzielt im Veranlagungszeitraum 2009 folgende Einkünfte: 

(1) Die Einkünfte aus der Tätigkeit als Polizeibeamter des Landes Brandenburg stellen 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG i. V. m. § 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG dar. Für sie gilt grundsätzlich das Zuflussprinzip des § 11 
Abs. 1 EStG, so dass sie bei der Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2009 zu er-
fassen sind. Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG werden die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit als Überschuss der Einnahmen (§ 8 EStG) über die Werbungskosten 
(§ 9 EStG) ermittelt. Da im Sachverhalt bereits der Betrag der Einkünfte angegeben 
worden ist, sind Angaben über die tatsächlich angefallenen Werbungskosten bzw. der 
Abzug des Pauschbetrages nach § 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a EStG (920 Euro) nicht 
notwendig. Somit ergibt sich: 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG: 60.000 € 

 Anmerkung: Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird laufend die Einkom-
mensteuer durch den Abzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) erhoben (§§ 38 ff EStG). 
Da die Lohnsteuer jedoch auf die Jahreseinkommensteuer gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 2 
EStG vollständig angerechnet wird, entfaltet der Einbehalt der Lohnsteuer durch den 
Arbeitgeber keine Abgeltungswirkung hinsichtlich der persönlichen Einkommensteu-
erpflicht des Arbeitnehmers. Daher muss die Lohnsteuer hier im Rahmen der steuerli-
chen Belastungsrechnung nicht extra berücksichtigt werden. 

(2) Mangels abweichender Sachverhaltsangaben ist davon auszugehen, dass die Kapitaler-
träge im Bereich der privaten Vermögensverwaltung anfallen. Aus diesem Grund ist 
die Subsidiaritätsklausel des § 20 Abs. 8 EStG nicht einschlägig. Damit gilt: 

- Die Zinserträge aus den festverzinslichen Wertpapieren führen zu Einnahmen 
aus Kapitalvermögen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG i. V. m. § 20 Abs. 1 
Nr. 7 EStG.  

Zinseinnahmen im Jahr 2009:   15.000 €  
- Die Dividenden stellen Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 5 EStG i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG dar. Bei einer Ausschüttung in Höhe 
von 1,00 Euro pro Aktie und 10.000 Aktien, die Herr Teig besitzt, ergibt sich 
insgesamt:  
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Dividendeneinnahmen im Jahr 2009:   10.000 €  
- Dem Grundsatz nach werden die Kapitaleinkünfte nach § 20 Abs. 1 EStG durch 

den Überschuss der Einnahmen (§ 8 EStG) über die Werbungskosten (§ 9 EStG) 
ermittelt (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).  

- Bei der Berechnung der Höhe der Einkünfte nach § 20 Abs. 1 EStG ist der Ab-
zug tatsächlicher Werbungskosten jedoch durch die explizite Regelung im § 20 
Abs. 9 Satz 1 2. Halbsatz EStG ausgeschlossen. Die tatsächlich getragenen Aus-
gaben für die Depotführung sind somit einkommensteuerlich irrelevant. Somit 
liegt ein Fall der Bruttobesteuerung der Einnahmen vor und die tatsächlichen 
Werbungskosten müssen aus dem versteuerten Einkommen getragen werden. 

- Im Rahmen der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen wird lediglich 
der Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801 Euro gemäß § 20 Abs. 9 Satz 1 2. 
Halbsatz EStG angesetzt. Eine Verdopplung des Sparer-Pauschbetrages auf 
1.602 Euro (§ 20 Abs. 9 Satz 2 EStG) kommt nicht in Betracht, da dem Sachver-
halt keine Angaben über eine Ehefrau des Herrn Teig zu entnehmen sind. 

- Damit ergibt sich hinsichtlich der Kapitalerträge folgendes Ergebnis: 

Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG 10.000 € 
Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 15.000 € 
Summe der Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 20 EStG 25.000 € 
./. tatsächliche Werbungskosten nach § 9 EStG     Abzugsverbot 
./. Sparer-Pauschbetrag nach § 20 Abs. 9 Satz 1 2. Halbsatz EStG      801 € 
Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 EStG   24.199 € 

Anmerkung: Auch für die Kapitaleinkünfte nach § 20 EStG gilt das Zuflussprinzip des 
§ 11 Abs. 1 EStG, so dass sie bei der Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2009 
zu erfassen sind. Für welches Jahr die Dividendenausschüttung bzw. die Zinszahlung 
erfolgen, ist dabei unerheblich. Es ist jedoch zu beachten, dass keine fiktiven Einnah-
men sondern nur ein tatsächlicher Zufluss zu versteuern ist. Da Herr Teig lt. Sachver-
halt mit einer Ausschüttung im Jahr 2009 lediglich rechnet, wird hier betont, dass die 
dargestellte Lösung nur dann gilt, wenn die Ausschüttung auch tatsächlich im Jahr 
2009 erfolgt ist. 

III. Ermittlung der Einkommensteuerschuld 
Die im Veranlagungszeitraum 2009 erzielten Einkünfte unterliegen beim Herrn Teig folgen-
der steuerlichen Behandlung: 
(1) Die Einkommensbesteuerung ist bislang durch den Begriff der synthetischen Einkom-

mensteuer geprägt, d. h. alle Einkunftsarten werden in der Summe einem einheitlichen 
Tarif (kodifiziert in § 32a EStG) unterworfen. Seit dem 01. Januar 2009 wird dieses 
Prinzip für die Kapitaleinkünfte im Privatbereich durchbrochen. Sie unterliegen 
grundsätzlich dem gesonderten Tarif nach § 32d Abs. 1 Satz 1 EStG; der konstante 
Steuersatz beträgt 25 %. (Hinzu kommt die Belastung mit dem Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer, wobei diese Ergänzungsabgaben annahmegemäß 
im Folgenden nicht weiter betrachtet werden.) Diese gesonderte Erfassung einer Ein-
kunftsart zeichnet eine so genannte Schedulenbesteuerung aus. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Kapitaleinkünfte grundsätzlich dem Kapital-
ertragsteuerabzug an der Quelle (d. h. bei der auszahlenden Stelle) nach § 43 Abs. 1 
S. 1 Nr. 7 EStG unterliegen. Die Kapitalertragsteuer beträgt 25 % der Einnahmen 
(§ 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Wegen § 43a Abs. 2 Satz 1 EStG unterliegen dem 
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Steuerabzug die vollen Kapitalerträge ohne jeden Abzug (so genannte Bruttobesteue-
rung). Bei der Ermittlung der Kapitalertragsteuer ist zu berücksichtigen, dass lt. Sach-
verhalt kein Freistellungsauftrag (§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) für das Jahr 2009 
erteilt worden ist. 

Kapitalertragsteuer auf die Kapitaleinkünfte (25.000 € x 0,25):  6.250 € 
Nach der bis zum Ende 2008 geltenden Rechtslage wurde gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 2 
EStG die einbehaltene Kapitalertragsteuer auf die persönliche Einkommensteuerschuld 
angerechnet respektive erstattet. Seit dem 01. Januar 2009 ist mit dem Steuerabzug im 
Falle der Kapitalerträge die persönliche Einkommensteuer grundsätzlich abgegolten 
(§ 43 Abs. 5 EStG), woraus auch die umgangssprachliche Bezeichnung der Kapitaler-
tragsteuer als Abgeltungsteuer resultiert. 

(2) Aufgrund der abgeltenden Wirkung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer unterliegen 
lediglich die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG der regulären ta-
riflichen Belastung mit dem progressiven Tarif nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 EStG. 

Tarifliche Einkommensteuer:  60.000 € x 0,42 – 7.914 € = 17.286 € 
 Dieses Ergebnis sei hier als der Grundfall der Abgeltungsteuer bezeichnet.  

(3) Die gesamte einkommensteuerliche Belastung von Herrn Klaus Teig wird im Grund-
fall wie folgt ermittelt: 

Tarifliche Einkommensteuer: 17.286,00 €
Kapitalertragsteuer auf die Kapitaleinkünfte: 6.250,00 €

Gesamtsteuerbelastung (Grundfall): 23.536,00 €

Die Gesamtbelastung setzt sich aus der progressiven tariflichen Einkommensteuer 
(§ 32a EStG) auf die Arbeitseinkünfte (§ 19 EStG) und der abgeltenden Kapitaler-
tragsteuer (§ 43 Abs. 5 EStG) auf die Kapitaleinkünfte (§ 20 EStG) zusammen. 

IV. Alternativen 
Um eine steueroptimale Besteuerungsalternative für Herrn Teig aufzeigen zu können, ist zu 
beachten, dass ihm einige antragsgebundene Optionsmöglichkeiten offenstehen. Somit ist im 
Anschluss an die obigen Ausführungen zu untersuchen, welche gesetzlichen Alternativen 
Herrn Teig zur Verfügung stehen, um die gesamte Steuerbelastung im Jahr 2009 legal zu sen-
ken. 

(1) Mit Hilfe eines Antrags nach § 32d Abs. 4 EStG i. V. m. § 43 Abs. 5 S. 3 EStG kann 
eine Neufestsetzung der Abgeltungsteuer erreicht werden. Durch die so genannte 
„kleine Veranlagungsoption“ kann letztlich u. a. eine nachträgliche Berücksichtung 
des Sparer-Pauschbetrages nach § 20 Abs. 9 Satz 1 1. Halbsatz EStG bewirkt werden. 
Der Sparer-Pauschbetrag wird allerdings maximal in Höhe der positiven Kapitalerträ-
ge gewährt (§ 20 Abs. 9 Satz 4 EStG). 

Wird die kleine Veranlagungsoption beantragt, erfolgt auch hier eine Bruttobesteue-
rung. Die tatsächlichen Werbungskosten (§ 9 EStG) sind nach wie vor vom Ansatz im 
Rahmen der Einkünfteermittlung ausgeschlossen. 

Damit ergibt sich im Falle der Ausübung der Option nach § 32d Abs. 4 EStG für Herrn 
Teig folgendes Ergebnis: 
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Tarifliche Einkommensteuer (wie Grundfall): 17.286,00 €
Gesonderte Einkommensteuer auf die Kapitaleinkünfte: 6.049,75 €

Gesamtsteuerbelastung (Alternative 1): 23.335,75 €

Dieses  Resultat wird im Endergebnis auch erzielt, indem von der Gesamtbelastung im 
Grundfall die Entlastungswirkung des Sparer-Pauschbetrages abgezogen wird:   

Gesamtsteuerbelastung (Alternative 1): 23.536 € – (801 € x 0,25) = 23.335,75 €  
Die Gesamtbelastung setzt sich aus der progressiven tariflichen Einkommensteuer 
(§ 32a EStG) auf die Arbeitseinkünfte (§ 19 EStG) und der Einkommensteuer unter 
der Anwendung des gesonderten Tarifs (§ 32d Abs. 1 Satz 1 EStG) auf die Kapitalein-
künfte (§ 20 EStG) zusammen. 

Anmerkung: § 32a Abs. 1 Satz 6 EStG beinhaltet ein Abrundungsgebot auf den nächs-
ten vollen Euro-Betrag. Eine ähnliche Rundungsregelung für die besondere Einkom-
mensteuer nach § 32d EStG fehlt bislang. 

(2) Alternativ kann Herr Teig mit Hilfe eines Antrags nach § 32d Abs. 6 EStG die Auf-
nahme der Kapitaleinkünfte in die reguläre Besteuerung mit dem progressiven Tarif 
nach § 32a EStG herbeiführen (so genannte „große Veranlagungsoption“). 

Wird die große Veranlagungsoption wahrgenommen, entfällt die abgeltende Wirkung 
der einbehaltenen Kapitalertragsteuer und die Kapitaleinkünfte werden - zusammen 
mit den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG - dem Regeltarif 
nach § 32a EStG unterworfen. Aber auch in diesem Fall darf im Rahmen der Einkünf-
teermittlung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen lediglich der Sparer-Pausch-
betrag nach § 20 Abs. 9 Satz 1 1. Halbsatz EStG geltend gemacht werden. Der Ansatz 
erfolgt maximal in Höhe der positiven Kapitalerträge (§ 20 Abs. 9 Satz 4 EStG). Die 
tatsächlich angefallenen Werbungskosten (§ 9 EStG) sind auch im Rahmen der großen 
Veranlagungsoption vom Ansatz ausgeschlossen. Dieses Ergebnis resultiert aus der 
Tatsache, dass der Gesetzgeber das Wahlrecht zur Veranlagung nach § 32d Abs. 6 
EStG für die nach § 20 EStG ermittelten Einkünfte vorgesehen hat. Damit hat die Er-
mittlung der Höhe der Einkünfte im Vorfeld und unabhängig von der Wahlrechtsaus-
übung zu erfolgen. 

Darüber hinaus kann im Ausübungsfall - trotz der Veranlagung der Kapitaleinkünfte 
nach dem progressiven Regeltarif der Einkommensteuer - das Teileinkünfteverfahren 
nach § 3 Nr. 40 EStG nicht genutzt werden. Erstens gilt das Teileinkünfteverfahren 
nur für die Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Damit scheiden Zin-
sen aus dessen Anwendungsbereich aus. Zweitens gilt das Teileinkünfteverfahren nach 
§ 3 Nr. 40 Satz 2 EStG grundsätzlich nur für Dividenden im Betriebsvermögen. Damit 
scheiden Beteiligungserträge im Privatvermögen aus dessen Anwendungsbereich aus. 

Damit ergibt sich im Falle der Ausübung der großen Veranlagungsoption nach § 32d 
Abs. 6 EStG folgendes Ergebnis: 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG)  60.000 € 
Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG)    24.199 € 
Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)   84.199 € 
Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)   84.199 € 
Sonderausgaben / außergewöhnliche Belastungen           0 € 
Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG)      84.199 € 
zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG)  84.199 € 
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Daraus resultiert die folgende Gesamtsteuerbelastung: 

Tarifliche Einkommensteuer (verändert): 27.449,00 €
Gesonderte Einkommensteuer auf die Kapitaleinkünfte: entfällt

Gesamtsteuerbelastung (Alternative 2): 27.449,00 €

Die tarifliche Einkommensteuer wird nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 EStG bestimmt: 

Tarifliche Einkommensteuer: 84.199 € x 0,42 – 7.914 € = 27.449 €  

V. Fazit 
Abschließend sollen die steuerlichen Belastungswirkungen der Alternativen in einer zusam-
menfassenden Tabelle gegenübergestellt werden. 

 Grundfall Alternative 1 Alternative 2 

Tarifliche Einkommensteuer: 17.286,00 € 17.286,00 € 27.449,00 €

Gesonderte Einkommensteuer  
auf Kapitaleinkünfte: 

6.250,00 € 6.049,75 € entfällt

Gesamtsteuerbelastung: 23.536,00 € 23.335,75 € 27.449,00 €

Es fällt vor allem die erhebliche Minderung der regulären Tarifeinkommensteuer im Grund-
fall der Abgeltungsteuer und in der Alternative 1 („kleine Veranlagungsoption“) im Vergleich 
zu Alternative 2 („große Veranlagungsoption“) auf. Dieser Unterschied ist auf die separate 
Erfassung der Kapitaleinkünfte mit dem gesonderten Tarif nach § 32d Abs. 1 EStG im Grund-
fall und in Alternative 1 zurückzuführen.  

Der Entlastungseffekt ist allein durch den Differenzsteuersatz in Höhe von 42 % verursacht, 
der in Alternative 2 hinsichtlich der Besteuerung der Kapitaleinkünfte zum Einsatz kommt. 
Diese enorme Tarifspreizung (42 % vs. 25 %) wirkt sich im Grundfall und in Alternative 1 
steuermindernd aus. 

VI. Empfehlungen  
Es ist ersichtlich, dass unter den steuerlichen Belastungsaspekten die Alternative 1, d. h. die 
kleine Veranlagungsoption nach § 32d Abs. 4 EStG zu empfehlen ist. 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass im Rahmen des Antrags nach § 32d Abs. 6 Satz 1 EStG 
von Amts wegen eine Günstigerprüfung erfolgt. D. h. dem Antrag wird nur entsprochen, 
wenn es für den Steuerpflichtigen von Vorteil ist. Stellt das Finanzamt die Unvorteilhaftigkeit 
der großen Veranlagungsoption fest, wird der Antrag nach § 32d Abs. 6 Satz 1 EStG als nicht 
gestellt betrachtet.  

Damit würde sich Herr Teig durch die Beantragung der Aufnahme seiner Kapitaleinkünfte in 
die reguläre einkommensteuerliche Veranlagung nicht schlechter stellen als in Alternative 1. 
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b) Was würde sich an der Antwort zu a) ändern, wenn Klaus Teig seine Dividenden 
und Zinsen im Betriebsvermögen einer gewerblichen Einzelunternehmung verein-
nahmen könnte? Es sind keine Berechnungen notwendig. 

Vorbemerkung  

Laut der Aufgabenstellung sind im Folgenden die steuerlichen Konsequenzen verbal darzu-
stellen, ohne sie zu quantifizieren. 

(1) Damit Herr Klaus Teig seine Kapitaleinnahmen im Betriebsvermögen einer gewerbli-
chen Einzelunternehmung vereinnahmen könnte, müssten im Vorfeld die Stammrechte 
aus dem Kapitalanlagedepot, d. h. die Quellen, aus denen die Kapitalerträge fließen, 
dem Betriebsvermögen der Einzelunternehmung zugeordnet werden. Damit ist zuerst 
notwendig, das Aktienpaket und die festverzinslichen Wertpapiere dem Unterneh-
mensbereich zuzuordnen. Je nach dem Unternehmensgegenstand der gewerblichen 
Einzelunternehmung dürfte für sie die Qualifikation als notwendiges Betriebsvermö-
gen (R 4.2 Abs. 1 Satz 1 EStR) oder als gewillkürtes Betriebsvermögen (R 4.2 Abs. 1 
Satz 3 EStR) in Frage kommen.  

Die Art der Gewinnermittlung des Einzelunternehmens (Betriebsvermögensvergleich 
nach § 4 Abs. 1 EStG i. V. m. § 5 Abs. 1 EStG oder Einnahmenüberschussrechnung 
nach § 4 Abs. 3 EStG) ist dabei ohne Relevanz (R 4.2 Abs. 1 S. 3 EStR). Insbesondere 
steht - nach der Änderung der Rechtsprechung durch das BFH-Urteil vom 02. Oktober 
2003, IV R 13/03, BStBl. II 2004, S. 985 - die Gewinnermittlung durch Einnahmen-
überschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) der Bildung gewillkürten Betriebsvermögens 
nicht mehr entgegen. Die Finanzverwaltung akzeptierte die neuen Vorgaben des BFH 
mit dem BMF-Schreiben vom 17. November 2004, IV B 2 - S 2134 - 2/04, BStBl. I 
2004, S. 1064. 

Gelänge es Herrn Teig diese Umqualifizierung steuerlich wirksam durchzuführen, in-
dem die objektive Eignung zur Betriebsförderung (H 4.2 Abs. 1 EStR, Stichwort: Ge-
willkürtes Betriebsvermögen, Wertpapiere) nachgewiesen wird, würde die obligatori-
sche Anwendung der Subsidiaritätsklausel nach § 20 Abs. 8 EStG dazu führen, dass 
die Kapitalerträge nicht mehr als Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 
EStG, sondern als Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
zu qualifizieren wären. 

(2) Eine unmittelbare Folge der Neueinordnung der Kapitalerträge wäre eine geänderte 
Art der Einkünfteermittlung: an Stelle des Überschusses der Einnahmen über die Wer-
bungskosten nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG wäre wegen des § 2 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 EStG der Gewinn zu ermitteln. Damit wäre insbesondere der Zeitpunkt der steu-
erlichen Erfassung anders definiert, denn das Zuflussprinzip nach § 11 Abs. 1 EStG 
hätte nur noch im Falle der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG Relevanz. Viel-
mehr käme regelmäßig die Anwendung des Realisationsprinzips nach § 252 Abs. 1 
Nr. 4 2. Halbsatz HGB i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG (so genanntes Maßgeblich-
keitsprinzip) in Frage. Damit wären die Kapitalerträge nicht erst beim Zufluss, sondern 
bereits bei deren Entstehung als Forderung erfolgswirksam einzubuchen (Buchungs-
satz: Forderung an Zins- vers. Beteiligungserträge). Im Folgenden wird der Einfach-
heit halber unterstellt, dass sowohl das Zuflussprinzip als auch das Realisationsprinzip 
zur Erfassung der betrachteten Kapitalerträge im Veranlagungsjahr 2009 führt. 
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Im Folgenden werden zuerst allein die einkommensteuerlichen Folgen der Neuqualifizierung 
der Kapitalerträge betrachtet. 

(3) Hinsichtlich der Zinseinnahmen ändert sich durch die Zuordnung zum Betriebsvermö-
gen vorerst nichts, wenn man von der Frage des Zeitpunkts der steuerlichen Verein-
nahmung nach dem Realisationsprinzips abstrahiert. 

(4) Im Falle der Dividendeneinnahmen kommt es zur (obligatorischen) Anwendung des 
Teileinkünfteverfahrens nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe d EStG. Die grundsätzliche 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Teileinkünfteverfahrens des § 3 Nr. 40 
Satz 2 EStG, welche besagt, dass es sich um Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
EStG i. V. m. § 20 Abs. 8 EStG handelt muss, ist nunmehr erfüllt. Damit werden die 
Dividendeneinnahmen für Zwecke der steuerlichen Ermittlung um 40 % der Einnah-
men (gegebenenfalls außerbilanziell) gekürzt. 

(5) Aus der erfolgten Umqualifizierung der Kapitalerträge in Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb resultiert zugleich die Nichtanwendbarkeit des Abzugsverbotes nach § 20 Abs. 9 
Satz 1 2. Halbsatz EStG. Damit können die tatsächlichen Depotführungskosten in Hö-
he von 480 Euro nach § 4 Abs. 4 EStG bei der Einkünfteermittlung als grundsätzlich 
abziehbare Betriebsausgaben angesetzt werden. Im Gegenzug entfiele der Ansatz des 
Sparer-Pauschbetrages nach § 20 Abs. 9 Satz 1 1. Halbsatz EStG, da es sich vorlie-
gend nicht mehr um Einkünfte aus Kapitalvermögen handelt. 

(6) Allerdings wäre bei den Depotführungskosten eine sachgerechte Schätzung vorzu-
nehmen, um zu bestimmen, welcher Anteil von ihnen auf die Zinseinnahmen entfällt; 
dieser Anteil wäre vollständig als Betriebsausgabe abziehbar. Der auf die Dividenden 
entfallende Anteil ist wegen der Bestimmung des § 3c Abs. 2 EStG nur zu 60 % ab-
ziehbar. Im Zweifel dürfte eine einnahmenorientierte Aufteilung (15.000 Euro : 10.000 
Euro) von der Finanzverwaltung als sachgerecht anzuerkennen sein. Danach wären 
288 Euro der festverzinslichen Anlage und 192 Euro der Aktienanlage zuzuordnen. 

Allerdings ist auch das zum Halbeinkünfteverfahren ergangene BMF-Schreiben vom 
12. Juni 2002, IV C 1 – S 2252 -184/02, Aufteilung von Werbungskosten bei Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, die teilweise dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (§ 3c 
Abs. 2 EStG), BStBl. I S. 647, zu beachten. Danach wird als Maßstab für eine sachge-
rechte Aufteilung der gemischten Werbungskosten durch eine Schätzung grundsätzlich 
der Kurswert zum Abrechnungsstichtag vorgegeben. Darüber hinaus wird den Finanz-
ämtern aufgegeben, bei gemischten Kosten (wie z. B. Depotgebühren) bis maximal 
500 Euro im Jahr aus Vereinfachungsgründen der vom Steuerpflichtigen vorgenom-
menen Aufteilung zu folgen. Obwohl im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 
zum 01. Januar 2009 das Halbeinkünfte- durch das Teileinkünfteverfahren ersetzt 
worden ist und das Teileinkünfteverfahren künftig grundsätzlich nur im Betriebsver-
mögen gilt (§ 3 Nr. 40 Satz 2 EStG), kann von der Fortgeltung der Grundsätze des 
BMF-Schreibens vom 12. Juni 2002 ausgegangen werden. Somit ist für die steuerliche 
Erfassung der Depotführungskosten als Betriebsausgabe Folgendes festzuhalten: 

Zwar können dem Sachverhalt der Kurswert des Aktienpaketes (75.000 Euro) und der 
Kurswert der festverzinslichen Wertpapiere (300.000 Euro) zum Abrechnungsstichtag 
entnommen werden. Danach wären von der Jahresdepotgebühr 384 Euro der festver-
zinslichen Anlage und 96 Euro der Aktienanlage zuzuordnen. Da jedoch die Depotge-
bühren im Jahr 2009 weniger als 500 Euro betragen haben, empfiehlt es sich, sie in 
voller Höhe als Betriebsausgaben bei den Zinseinnahmen abzusetzen. Damit entfallen 
hier die Problematik und die Notwendigkeit der Aufteilung der Depotgebühren. 

(7) Aufgrund der Neuqualifikation der Kapitalerträge als Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
wäre schließlich der reguläre Einkommensteuertarif anzuwenden. Statt der grundsätz-
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lichen Schedulenbesteuerung mit der Abgeltungsteuer nach § 32d Abs. 1 EStG (und 
den unter a) aufgezeigten Optionen) wäre die Veranlagungsbesteuerung im Rahmen 
der synthetischen Einkommensteuer nach § 32a Abs. 1 EStG durchzuführen. 

 Anmerkung: Die Veranlagungsbesteuerung in dieser Fallabwandlung unterscheidet 
sich deutlich von der Inanspruchnahme der großen Veranlagungsoption nach § 32d 
Abs. 6 EStG (siehe unter a)). Insbesondere erfolgt hier die Besteuerung der gewerbli-
chen Einkünfte auf der Nettobasis, da der Betriebsausgabenabzug grundsätzlich zuläs-
sig ist. Zusätzlich darf das Teileinkünfteverfahren für die Dividenden genutzt werden. 

Neben den einkommensteuerlichen Folgen sind auch die gewerbesteuerlichen Konsequenzen 
der Neuqualifizierung der Kapitalerträge zu betrachten: 

(8) Den Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gewerbesteuer stellt nach § 7 Satz 1 
GewStG der Gewerbeertrag dar. Er ergibt sich grundsätzlich aus dem nach den Vor-
schriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermit-
telnden Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens zu 
berücksichtigen ist. Im vorliegenden Fall wird der Gewerbeertrag aus dem Gewinn aus 
Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG hergeleitet. Anschließend ist der 
so bestimmte Gewerbeertrag um gegebenenfalls einschlägige Hinzurechnungen nach 
§ 8 GewStG und/oder Kürzungen nach § 9 GewStG zu modifizieren. 

(9) Im Gewerbeertrag sind die im Betriebsvermögen der Einzelunternehmung verein-
nahmten Kapitalerträge zunächst grundsätzlich enthalten, und zwar Zinseinkünfte zu 
100 % und die Dividendeneinkünfte – aufgrund des Durchschlagens des Teileinkünf-
teverfahrens nach § 3 Nr. 40 Buchstabe d EStG für Zweck der Gewerbesteuer – zu-
nächst nur zu 60 %. Die Tatsache, dass das Teileinkünfteverfahren sich erst im Wege 
einer außerbilanziellen Korrektur einkommensteuerlich auswirkt, ist dabei gewerbe-
steuerlich unerheblich; die außerhalb der Bilanz zu erfassenden Gewinnermittlungs-
maßnahmen beeinflussen den Gewerbeertrag ebenfalls (Abschnitt 38 Abs. 1 Satz 7 
GewStR 1998). 

Da im vorliegenden Sachverhalt die Tatbestandsvoraussetzungen des § 9 Nr. 2a 
GewStG (u. a. eine Beteiligung zum Beginn des Erhebungszeitraums 2009 von min-
destens 15 % am Grundkapital der Kapitalgesellschaft) als nicht erfüllt anzusehen 
sind, kommt es aufgrund der Hinzurechnungsregelung nach § 8 Nr. 5 Satz 1 GewStG 
(so genannte Streubesitzklausel) zur Hinzurechnung der restlichen 40 % der Dividen-
denerträge zum Gewerbeertrag nach § 7 Satz 1 GewStG. Die Hinzurechnung erfolgt 
allerdings erst nach Abzug der mit den Einnahmen in wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden Betriebsausgaben, soweit sie nach § 3c Abs. 2 EStG einkommensteuerlich 
unberücksichtigt bleiben. Deswegen werden letztlich 40 % der Dividendeneinkünfte 
hinzugerechnet. 

Alles in allem sind sowohl die Zinsen als auch die tatsächlich ausgeschütteten Divi-
denden vollständig in dem Gewerbeertrag enthalten. Aufgrund dieser Tatsache werden 
auch die mit ihnen verbundenen Depotführungskosten in voller Höhe als Betriebsaus-
gaben angesetzt. Somit entfällt die einkommensteuerliche Problematik der Be-
triebsausgabenzuordnung; die Kapitaleinkünfte erhöhen den Gewerbeertrag insgesamt 
auf der Nettobasis. 

(10) Um die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer zu bestimmen, wäre anschließend 
vom gesamten (im Sachverhalt nicht zu ermittelnden!) Gewerbeertrag der Einzelun-
ternehmung der gewerbesteuerliche Freibetrag in Höhe von 24.500 Euro (§ 11 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 1 GewStG) zu berücksichtigen. Davor wäre der Gewerbeertrag auf volle 
100 Euro nach unten abzurunden (§ 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG).  
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Um die Gewerbesteuerschuld letztendlich zu ermitteln, wäre zuerst die Steuermesszahl 
von 3,5 % (§ 11 Abs. 2 GewStG) auf den um den Freibetrag geminderten Gewerbeer-
trag anzuwenden. Als Ergebnis erhielte man den so genannten Gewerbesteuermessbe-
trag (§ 14 GewStG). Im nächsten Schritt wäre der gemeindeabhängige Hebesatz auf 
den Gewerbesteuermessbetrag anzuwenden (§ 16 Abs. 1 GewStG), wobei die Rege-
lung über den Mindesthebesatz in Höhe von 200 % (§ 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG) zu 
beachten wäre. Auf diese Weise wäre die Gewerbesteuer bestimmt. Um schließlich die 
ausstehende Gewerbesteuerschuld (  Gewerbesteuerrückstellung) zu ermitteln, wären 
von der ermittelten Gewerbesteuer die unterjährig geleisteten Vorauszahlungen abzu-
setzen. 

Im letzten Schritt der ganzheitlichen Eruierung der steuerlichen Konsequenzen der veränder-
ten Zuordnung der Kapitaleinkünfte zum gewerblichen Betriebsvermögen sind die einkom-
mensteuerlichen und die gewerbesteuerlichen Interdependenzen systematisch zu erfassen: 

(11) Da die aufgrund des Aufwandsrealisationsprinzips und der expliziten Vorgabe des 
§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG anzusetzende Gewerbesteu-
errückstellung nach § 4 Abs. 5b EStG einkommensteuerlich keine Betriebsausgabe 
mehr darstellt, wäre die Aufwandsverbuchung außerbilanziell durch eine betragsglei-
che Korrektur zu berücksichtigen. Da diese Gewinnermittlungsmaßnahme gewerbe-
steuerlich nachvollzogen wird (Abschnitt 38 Abs. 1 Satz 7 GewStR 1998), bleibt die 
oben ermittelte Gewerbeertragserhöhung der Höhe nach unverändert. 

 Anmerkung: Das nunmehr geltende Abzugsverbot in § 4 Abs. 5b EStG durchbricht das 
allgemeine Prinzip des § 4 Abs. 4 EStG, wonach die Aufwendungen, die durch den 
Betrieb veranlasst sind, abziehbare Betriebsausgaben sind. 

(12) Aufgrund der gewerbesteuerlichen Erfassung der Kapitalerträge kommt es grundsätz-
lich zur Erhöhung des Gewerbesteuermessbetrages und zur zusätzlichen Belastung mit 
der Gewerbesteuer. Diese Doppelbelastung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb mit Ein-
kommensteuer und Gewerbesteuer wird durch den Gesetzgeber im Idealfall ausgegli-
chen, indem eine Kompensation durch die pauschale Steuerermäßigung nach § 35 
EStG gewährt wird. 

Die tarifliche Einkommensteuer wird ermäßigt, indem die Gewerbesteuer pauschal 
nach § 35 Abs. 1 EStG in Höhe des 3,8fachen des Gewerbesteuermessbetrages auf die 
anteilige Einkommensteuer (Ermäßigungshöchstbetrag) angerechnet wird. Der Ermä-
ßigungshöchstbetrag wird ermittelt, indem die tarifliche Einkommensteuer mit dem 
Anteil der Summe der positiven gewerblichen Einkünfte an der Summe aller positiven 
Einkünfte multipliziert wird (§ 35 Abs. 1 Satz 2 EStG). Es ist jedoch zu beachten, dass 
der Abzug des Steuerermäßigungsbetrages auf die tatsächliche zu zahlende Gewerbe-
steuer beschränkt ist (§ 35 Abs. 1 Satz 5 EStG). Damit ist die Anrechnung nach § 35 
EStG mehrfach begrenzt. 

Dieser Aspekt der Anrechnung nach § 35 EStG ist im Rahmen einer zukunftsorientier-
ten Steuerplanung unbedingt zu beachten. Es wurde inzwischen höchstrichterlich ent-
schieden, dass bei einem so genannten Anrechnungsüberhang keine Gewerbesteueran-
rechnung mehr erfolgt. Auch eine Festsetzung einer negativen Einkommensteuer ist 
nicht möglich. Ebenso ist kein Rücktrag oder Vortrag des überschießenden Gewerbe-
steueranrechnungsbetrages möglich (BFH vom 23.04.2008, X R 32/06, BStBl. II 
2009, S. 7). 

Zu Fragen der Anwendung der pauschalierten Anrechnung nach § 35 EStG nahm die 
Finanzverwaltung zuletzt in dem BFM-Schreiben vom 24. Februar 2009, IV C 6 – 
S 2296-a/08/10002, Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb gemäß § 35 
EStG, DStR 10/2009, S. 481-483 Stellung. 
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c) Wie würde sich die Antwort zu a) ändern, wenn es Herrn Teig gelänge, seine Betei-
ligung an der Hopy Real Estate Holding AG auf exakt 1 % aufzustocken. Bei gege-
benenfalls notwendigen Berechnungen ist von einer unveränderten Aktienanzahl 
auszugehen. 

An den Ergebnissen der Teilaufgabe a) würde sich regelmäßig nichts ändern. 

Begründung: 
(1) Der hier in Erwägung zu ziehende Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG zur Veranla-

gung der Kapitaleinkünfte aus einer qualifizierten Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft (so genannte unternehmerische Veranlagungsoption) betrifft nur Kapitalerträge 
im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG. Somit wären im vorliegenden Sachverhalt 
davon nur die Dividendenerträge betroffen. Hinsichtlich der Besteuerung der Zinser-
träge ändert sich folglich nichts. 

(2) Der Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG kann für jede gehaltene Beteiligung geson-
dert gestellt werden. Damit ein entsprechender Antrag gestellt werden kann, müssen 
allerdings alternativ folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

- Entweder liegt eine Mindestbeteiligung von 25 % an der Kapitalgesellschaft vor 
(§ 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a EStG; im Folgenden: Alternative 1) 

- oder neben einer Beteiligung von mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft 
kommt eine berufliche Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft dazu (§ 32d Abs. 2 
Nr. 3 Satz 1 Buchstabe b EStG; im Folgenden: Alternative 2). 

(3) Entsprechendes ist dem Sachverhalt nicht zu entnehmen.  

- zu Alternative 1:  

Nach den Sachverhaltsangaben liegt nunmehr eine Beteiligung von exakt 1 % 
vor. Damit ist die Beteiligungsgrenze von mindestens 25 % nicht erreicht wor-
den. Infolgedessen ist die Alternative 1 nicht einschlägig. 

- zu Alternative 2: 

Zwar wird nach den Sachverhaltsangaben die Beteiligungsgrenze von mindes-
tens 1 % nun erreicht. Eine zusätzlich verlangte berufliche Tätigkeit für die Ka-
pitalgesellschaft ist jedoch im Falle des Polizeibeamten auszuschließen. Nicht 
zuletzt liefert der Sachverhalt hierzu keine weiteren Anhaltspunkte. Damit ist die 
Alternative 2 ebenfalls nicht einschlägig. 

Anmerkung: Der Gesetzgeber hat keine expliziten Anforderungen an eine beruf-
liche Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft niedergelegt. Damit kann der Antrag 
auf die unternehmerische Veranlagung grundsätzlich von allen Arbeitnehmern 
einer Kapitalgesellschaft mit einer qualifizierten Beteiligung ausgeübt werden. 
Insbesondere bedarf es keines Einflusses auf die laufende Geschäftsführung der 
Kapitalgesellschaft. Schließlich ist zu beachten, dass gemäß § 40 AO auch ge-
setzeswidrige Handlungen ihre steuerliche Wirkung – gleichermaßen wie legale 
Rechtsgeschäfte – entfalten. Eine gegebenenfalls verbotene berufliche Tätigkeit 
des Herrn Teig für die Gesellschaft dürfte ebenfalls zur Anwendbarkeit des 
§ 32d Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b EStG führen. 
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Zusatzinformation 
(4) Käme die unternehmerische Veranlagungsoption nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG zuläs-

sigerweise zur Anwendung, hätte es die folgenden steuerlichen Konsequenzen zur Fol-
ge: 

- Statt der abgeltenden Wirkung der Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 5 EStG 
bzw. der Anwendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Kapitalver-
mögen nach § 32d Abs. 1 EStG wird im Rahmen der regulären Veranlagung 
dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit eröffnet, die tatsächlichen Werbungskos-
ten (z. B. Refinanzierungsaufwendungen) grundsätzlich abzusetzen (§ 32d Abs. 
2 Nr. 3 Satz 2 EStG i. V. m. § 20 Abs. 9 EStG; aber § 3c Abs. 2 EStG). Damit 
werden die Kapitaleinkünfte auf der Nettobasis ermittelt und gehen in die Er-
mittlung der Summe der Einkünfte, die nach den weiteren Ermittlungsschritten 
des § 2 Abs. 3 bis 5 EStG dem progressiven Tarif nach § 32a EStG unterworfen 
wird, ein. 

- Bei der Ausübung der für jede einzelne Beteiligung insgesamt geltenden Veran-
lagungsoption kommt das Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buch-
stabe d EStG zur Anwendung; die Einschränkung nach § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG 
ist aufgrund der Bestimmung des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 EStG nicht einschlä-
gig.  

- Damit liegt ein Fall vor, in welchem ausnahmsweise im Privatvermögen nicht 
die Abgeltungsteuer sondern die reguläre Veranlagung unter Anwendung des 
Teileinkünfteverfahrens zum Einsatz kommt. Ansonsten gilt ja die Regel: Divi-
denden im Privatvermögen unterliegen grundsätzlich der Abgeltungsteuer, Divi-
denden im Betriebsvermögen einer Personenunternehmung profitieren vom Tei-
leinkünfteverfahren. 

(5) Alles in allem erfolgte bei der Inanspruchnahme der unternehmerischen Veranla-
gungsoption nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG statt der grundsätzlichen Bruttobesteuerung 
von 100 % der Beteiligungserträge eine nur 60 %ige Besteuerung der Einkünfte auf 
Nettobasis. Anstelle des Abzugsverbotes des § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG gälte gemäß 
§ 3c Abs. 2 EStG für die mit den Dividendeneinnahmen im wirtschaftlichen Zusam-
menhang stehenden Beteiligungsaufwendungen ein korrespondierendes anteiliges Ab-
zugsverbot in Höhe von 40 % der Ausgaben. Dabei wäre von der Fortgeltung der 
Grundsätze des BMF-Schreibens vom 12. Juni 2002 (a. a. O.) auszugehen.  

Da vom Grundsatz her die tatsächlichen Werbungskosten zum Ansatz zugelassen wer-
den, entfiele insoweit konsequenterweise der Ansatz des Sparer-Pauschbetrages nach 
§ 20 Abs. 9 Satz 1 EStG (§ 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 EStG). 

Allerdings sollten - im Rahmen der Vereinfachungsregelung - die tatsächlichen ge-
mischt veranlassten Werbungskosten in diesem Falle - anders als unter b) - insgesamt 
zu den Dividendeneinnahmen zugeordnet werden. Im Falle der Zuordnung zu den 
Zinseinnahmen liefe ihre steuerliche Wirkung ja ins Leere, da die Zinsen nach wie vor 
der Abgeltungsteuer unterlägen.  

Damit ergäben sich im Sachverhalt unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 5.712 Euro, die in die Veranlagung mit 
dem progressiven Einkommensteuertarif nach § 32a EStG eingingen: 
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Dividendeneinnahmen       10.000 € 
./. 40 % der Dividendeneinnahmen (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe d EStG)   4.000 € 
            6.000 € 

./. 60 % der Werbungskosten (Depotführungskosten 480 € x 0,60)       288 € 
Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG)     5.712 € 

(6) Insgesamt käme es zur folgenden Steuerbelastung, wenn die unternehmerische Veran-
lagungsoption nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG ausgeübt werden könnte: 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG)  60.000 € 
Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG)      5.712 € 
Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)   65.712 € 
Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)   65.712 € 
Sonderausgaben / außergewöhnliche Belastungen           0 € 
Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG)      65.712 € 
zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG)  65.712 € 

Da die Zinseinnahmen nach wie vor der Abgeltungsteuer unterlägen, ohne dass ein 
Freistellungsauftrag erteilt worden ist, fiele eine Kapitalertragsteuer in Höhe von 3.750 
Euro an:  

Kapitalertragsteuer auf die Zinseinkünfte (15.000 € x 0,25):  3.750 € 
Die Abgeltungsteuer kann allerdings per Antrag auf die kleine Veranlagungsoption 
nach § 32d Abs. 4 EStG reduziert werden. Davon wird im Folgenden ausgegangen, 
weswegen die teilweise Erstattung der Kapitalertragsteuer zu berücksichtigen ist. Dar-
aus resultiert die folgende Gesamtsteuerbelastung: 

Tarifliche Einkommensteuer (verändert): 19.685,00 €
Gesonderte Einkommensteuer auf die Kapitaleinkünfte: 3.549,75 €

Gesamtsteuerbelastung (Alternative 3): 23.234,75 €

Dabei erfolgt die Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer nach dem Tarifsab-
schnitt des § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 EStG: 

Tarifliche Einkommensteuer: 65.712 € x 0,42 – 7.914 € = 19.685 €  
(7) In der nachstehenden Tabelle werden die steuerlichen Belastungswirkungen der Alter-

nativen zusammengeführt. 

 Grundfall Alternative 
1 

Alternative  
2 

Alternative 
3 

Tarifliche  
Einkommensteuer: 

17.286,00 € 17.286,00 € 27.449,00 € 19.685,00 €

Gesonderte Einkommen-
steuer auf Kapitaleinkünfte: 

6.250,00 € 6.049,75 € entfällt 3.549,75 €

Gesamtsteuerbelastung: 23.536,00 € 23.335,75 € 27.449,00 € 23.234,75 €

Differenz (Steuerersparnis):  101 €
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Im Vergleich mit den Ergebnissen aus der Teilaufgabe a) ist festzuhalten, dass die po-
tenzielle Ausübung der unternehmerischen Veranlagungsoption für die Dividendener-
träge nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG in Kombination mit einer geschickten Zuordnung 
der gemischten Werbungskosten im Rahmen der Vereinfachungsregelung der Finanz-
verwaltung zu einer weiteren Verbesserung der steuerlichen Situation des Herrn Teig 
führen würde. 

Ließe man die tatsächlich angefallenen Werbungskosten außer Acht, ergäbe sich in der 
Alternative 3 („unternehmerische Veranlagungsoption“) mit einer Gesamtbelastung 
von 23.355,75 Euro eine Schlechterstellung im Vergleich zur Alternative 1 („kleine 
Veranlagungsoption“). Dies liegt an dem in der Alternative 3 zur Anwendung kom-
menden persönlichen Einkommensteuersatz von 42 %. Die Anwendung des Teilein-
künfteverfahrens führt nämlich zu einem effektiven Steuersatz in Höhe von 42 % x 
0,60 = 25,2 %, welcher den Abgeltungsteuersatz von 25 % übersteigt. Damit ist die 
steuerliche Überlegenheit der Alternative 3 in der untersuchten Konstellation allein auf 
die Möglichkeit des Ansatzes der tatsächlichen Werbungskosten zurückzuführen. Im 
Detail sind folgende Steuerwirkungen in der Alternative 3 zu unterscheiden: 

- Der steuerliche Vorteil des Werbungskostenabzugs von 480 Euro ist mit Hilfe 
des im Sachverhalt einschlägigen Differenzsteuersatzes von 42 % einfach zu 
bestimmen und er beträgt: 480 € x 0,60 x 42 % = 121 €. 

- Der negative Steuersatzeffekt aufgrund der dargestellten Tarifunterschiede kann 
dagegen wie folgt ermittelt werden: 10.000 € x (0,252 - 0,25) = 20 €. 

Damit ist die in der Tabelle aufgezeigte Steuerbelastungsdifferenz zwischen der Alter-
nativen 1 und 3 in Höhe von 101 Euro erklärt. 

(8) Anmerkung: Eine Günstigerprüfung wird im Falle der unternehmerischen Veranla-
gungsoption nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG, anders als bei der großen Veranlagungsop-
tion nach § 32d Abs. 6 Satz 1 EStG, nicht vorgesehen. Damit ist im Vorfeld eine zu-
kunftsorientierte Vorteilsabschätzung der Antragsstellung nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 
Satz 1 EStG vonnöten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Antrag spätestens zu-
sammen mit der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum 
zu stellen ist. Er gilt, solange er nicht widerrufen wird, auch für die folgenden vier 
Veranlagungszeiträume, ohne dass die Antragsvoraussetzungen erneut zu belegen sind 
(§ 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG). Eine hohe Relevanz einer sorgfältigen Steuerpla-
nung ist insbesondere auf die Bestimmung des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 6 EStG zurück-
zuführen: Nach einem Widerruf des wirksam gestellten Antrags ist ein erneuter Antrag 
des Steuerpflichtigen für diese Beteiligung an der Kapitalgesellschaft nicht mehr zu-
lässig. 

Ende! 

 

Fazit aus der Analyse der Teilaufgaben a) bis c) 

Es ist ersichtlich, dass die steuerliche Erfassung der Kapitalerträge auch nach dem Inkrafttre-
ten der Unternehmensteuerreform 2008 nicht einfacher geworden ist. Um eine steueroptimale 
Ertragsbesteuerung aus Sicht des einzelnen Steuerpflichtigen sicherzustellen, ist immer eine 
einzelfallbezogene Betrachtung der Steuersituation unentbehrlich. 
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